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SCHREIBEN VON PROVINZIAL1 UND DEFINITORENDER SCHWEIZ. KAPUZINER¬

PROVINZ AN LANDAMMANN UND RAT VON SCHWYZ

H Franciscana 11 , Heft 2, Nr . 114

"Jüngst an Unss gethanes Schreiben [in Sachen Zwyerhandel ] Zue beantworten,

haben wir hiemit . . . berichten wollen , so verhoffentlich unss Zue einiger Un-

gnad nit solle angedeütet werden , dem nach wir ein ander absehen hierin nit

haben , alss wo Zue wir Unss von Gott . . . verbunden Ze sein , in unseren gewis¬

sen erkennen mögen , Und erstlich Zwar , bestehen wir gern , dass auff angeben,

auch Unsres R. P . Ludovici [ Vonwil ] , gewesten Provincialen wir ein an mahnung

an all Unsere brüeder abgehen lassen , mit allem ernst verbietende , dass khei-

ner sich understehe einicher Person , vil weniger gantzen Standt , übel zue re¬

den , oder zue tadlen etc . Nachdem wir auch hören müessen , wie meniglich so

stccrkh wider . . . obristen [Sebastian Peregrin ] Zwyer reden thüee , deren nit



wenig Zue bestetigung dessen sich auff unsere brüeder beziechen theten , nit

ohne grosse ergernuss , schaden und misssgunst unsers Ordens , haben wir hierin

kheines Wegs über unser hertz bringen können , solches in Stillschweigen Zue

übersehen : all dieweilen wir in warheit in unserem gewissen befunden , dass wir

nichts wüssen , umb deretwillen wir . . . Zweyer solten oder könten bezüchtigen,

wie dessen Er sonsten gemeinlich beschuldet wirt : Wir beziechen unss auff

E. E . G. G. selbst eignes Urtheil , ob nit Unss Geistlichen ordens Personen meh¬

rere Zuestehe , von ieder meniglich ein guete meinung Zue haben und dass beste

Zue reden , alss Jemanden Zue verschreyen , oder andere darzuo veranlassen mit

gröster Ergernus unsers nebet menschen. . . . So können wir auch der ursach nit

umbgehen E . E . G. G. auss bringendem unserm gewissen khunt Zue thuen , dass wir

die vorgangne Jnquisition oder Verhörung Unserer brüeder , so ohn all unser

vorwissen beschehen , nach aller fleissigister nachforschung und beratschlagung,

so vil unsere bedeüte brüeder betrifft , also mangelhafft befunden , dass wir in

allweg Unss in Unserem gwissen schuldig erkennen , solcher in aller besten formb

und gestalt Zue widersprechen und dass umb so vil desto eyfferiger , weilen

selbige mehr Zue schimpff und nachred unsers ordens , alss den beschreiben Zue

nachtheil gereichen thuet . Bitten also nochmahlen E. E . G. G. , in solchem Unss

nit Zue verdenkhen , noch in Ungnaden gegen Unss auffzenemmen , dass wir selbi¬

ger unser brüeder aussag für nichtig verwerffen , Jedoch mit ausstrukhenlichem

protestieren , dass wir anderer herren examen , handlung etc . bim wenigisten

nit wollen getadlet haben , sonder alles in eignem werth verbleiben lassen . Wan

entgegen auch wie E . E . G. G. schreiben andeüten will , etwelche Unsere brüeder

etwas wider Jhren Standt machiniert , wo Unss desssen eigentlicher bericht solle

gegeben werden , erbieten wir Unss gegen E . E . G. G. Zue müglichister Satisfac¬

tion . Was verners belangen thuet , dass unsere geliebte P . P . R . P . Ludovicus und

P . Apollinaris [Jütz ] ohne gestattende defension , nichts nachtheilig solle

angethan werden , Antworten wir und hoffen auch Zuegleich Zue E . E. G. G. hochem

Verstandt und gueter affection , gleich wie solches allem rechten gemäss , und

von Unss anderst nit geschehen solle , alss wan wir etwas , unser Ambt betref¬

fende , werden zue beobachten , oder auch abzuestraffen haben , solches Unss nit

in unguetem solle aussgelegt , oder wir daran verhindert werden . Wan entlieh

P . Apollinaris der Zuegang auff Einsidlen , [wo er in P . Dietland Ceberg einen

Mitstreiter gegen Zwyer besassj und Schweytz versagt wirt , wissen ohne Zwyffel

E . E . G. G. albereit , dass anders nichts von Uns beschehen , alss so vil Unss

Zue thun , von hocher oberkheit anbefohlen worden . "

Mit dem Versprechen , auch weiterhin ganz im Dienste von Kirche



und Vaterland stehen zu wollen , schliesst das Schreiben.

1 ) Provinzial war damals P . Ursizin Pechin.
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